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DER BUNDESRAT HAT BESCHLOSSEN: 

 

 

Hinsichtlich des Beschlusses des Nationalrates vom 16. Oktober 2012 
betreffend Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik 
Albanien über die Zusammenarbeit betreffend die Leihe von Gegenständen 
ihres beweglichen staatlichen Kulturerbes für Ausstellungen auf dem 
Staatsgebiet des jeweils anderen Staates, 

1. gegen den Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 

2. dem Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-
VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

 

Wien, 2012 10 31  
 
 

 Ana Blatnik Georg Keuschnigg 
 Schriftführung Präsident des Bundesrates 
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